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Die Umsetzung des 
Behandlungskonzepts 
bedarf einer exakten 

Positionierung des Brackets. 

Gefährlichkeit für den Patienten oder we-
gen der Unvorhersagbarkeit etwaiger Re-
aktionen unter Einsatz seiner spezifischen 
Fachkenntnis und Erfahrung höchstpersön-
lich erbringen muss“, nicht delegationsfä-
hig sind. Eine Gefährlichkeit ist nach Auf-
fassung von BÄK und KBV dann gegeben, 
wenn „die nicht fachgerechte Durchfüh-
rung einer Leistung durch einen nichtärzt-
lichen Mitarbeiter den Patienten entweder 
unmittelbar schädigen oder ihm erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt erkennbar wer-
dende Schäden verursachen kann.“
Was bedeutet dies nun für die Delega-
tion des Bracketklebens? Das falsch po-
sitionierte Bracket führt, wenn auch erst 
nach einiger Zeit, zu nicht erwünschten 
Zahnfehlstellungen. Es kann gegen diese 
Schädigung jedoch nicht eingewandt wer-
den, dass das Bracket, wenn die Helferin 
einen Fehler gemacht hat, einfach umge-
setzt werden könnte – würde doch dann, 
letztlich ohne Not, ein weiteres Areal des 

Zahnschmelzes angeätzt und beklebt. Dar-
über hinaus darf nicht übersehen werden, 
dass gerade beim Kleben und Entfernen 
der Brackets eine nicht unerhebliche As-
pirationsgefahr besteht. Wenn aber damit 
eine Schwierigkeit sowie eine Gefährlich-
keit für den Patienten anzunehmen ist, ist 
davon auszugehen, dass das Bracketkle-
ben eine höchstpersönliche zahnärztliche 
Maßnahme darstellt, die nicht delegiert 
werden kann. Hierfür spricht nicht zuletzt, 

dass der Gesetz-
geber das Entfer-
nen der Brackets, 
das  wen iger 
schwierig und 
weniger gefähr-
lich für den Pa-
tienten ist, dem 
Zahnarzt vorbe-
hält. Aufgrund 
der vergleichba-

ren Schwierigkeit der Bracketpositionierung 
und der Risikolage gilt dies auch für das in-
direkte Kleben.
Wird nun gleichwohl das Bracketkleben an 
eine Helferin delegiert, führt dies zu nicht 
unerheblichen rechtlichen Risiken. Da das 
Bracketkleben nach dem Vorstehenden 
nicht delegierbar ist, stellt das Bracketkle-
ben durch eine Helferin zunächst keine 
persönlich erbrachte Leistung dar. Eine Ab-
rechnung sowohl gegenüber dem Patien-
ten als auch gegenüber der KZV wäre aus-

geschlossen. Honorare könnten regressiert 
werden.
Kommt es darüber hinaus zu einer Schädi-
gung des Patienten, dürfte die Delegation 
einer nicht delegationsfähigen Leistung als 
schwerwiegendes Organisationsverschul-
den bereits eine Haftung begründen. 
Nicht zuletzt birgt ein solches Vorgehen 
jedoch auch strafrechtliche Risiken. Die 
Helferin, die höchstpersönliche zahnärzt-
liche Leistungen außerhalb einer zulässi-
gen Delegation erbringt, übt die Zahnheil-
kunde aus, ohne hierfür eine Erlaubnis zu 
besitzen oder approbiert zu sein. Die Aus-
übung der Zahnheilkunde ohne Erlaubnis 
oder Approbation wird jedoch gem. § 18 
ZHG mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. Aber auch der 
Zahnarzt, der eine entsprechende Weisung 
an eine Helferin erteilt, läuft Gefahr, die Ar-
beit der Staatsanwaltschaft näher kennen-
zulernen, wird doch auch derjenige, der ei-
nen Dritten, also die Helferin, vorsätzlich 
zu einer Straftat bestimmt hat, als Anstifter 
ebenso wie der Täter bestraft. Die drohen-
den berufs- und disziplinarrechtlichen Kon-
sequenzen können bei dieser Vorstellung 
durchaus vernachlässigt werden. 
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Durch gesetzliche Änderungen 
wurde die grüne Vorsorgekartei-
karte für die Dokumentation der 

arbeitsmedizinischen Vorsorge nun durch 
einfache Papierformulare ersetzt. Über 
Jahre hinweg hatte sich die grüne Vorsor-
gekarteikarte als Dokumentation etabliert 
und war aufgrund der unverkennbaren Far-
be schnell auffindbar. 
Aus dieser guten Erfahrung heraus hat sich 
die Zahnärztekammer Berlin entschlossen, 

dieses etablierte System aufrechtzuerhal-
ten – angepasst an die jetzt bestehenden 
Anforderungen des Datenschutzes und 
der ärztlichen Schweigepflicht.
Die grüne Vorsorgekarteikarte kann bei der 
Zahnärztekammer Berlin per E-Mail unter 
praxisfuehrung@zaek-berlin.de kostenfrei 
angefordert werden. Sie wird zudem im 
Rahmen des Q-BuS-Dienstes und durch 
das Referat Zahnmedizinische Fachange-
stellte zusammen mit den Ausbildungs-

verträgen zur Verfügung gestellt. Trotzdem 
sollten die alten grünen Karten von den 
Beschäftigten aufgehoben werden, um ei-
nen angeforderten Nachweis gegenüber 
der Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
erbringen zu können (z. B. bei späteren 
Berufskrankheiten).
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